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1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

FESTSETZUNG N/\l1 l § 9 ßauGB 

Art der baulichen Nul7:ung: 

A 11 gerne i nes Wohngeb i t'l nncli § 4 ßauNVO. 
Je Par7:elJe sind mnx. 2 Wohnungen zulässig . 
Ausgenomnen davon isL die Parzelle 1. 

Bauweise· 

Offene Bauweise entsprechend § 22 (2) BauNVO 
Die Abstandsflächen regeln sich nach Art. 6 BayBO. 

1. 1. 3 Slc l l ung der bcm l i chen !\nL1ge: 

]. 2 

1.2.l 

Die SLel lung cler baulichen Anlag('ll b?:w. die llaupLfirst
dchLung verLiufL p<1rallel zu den Symbolen unler ZifL 2.2.1 

FESTSl~TZUNG N!\Cll Ar L. 98 B;iyßü 

GesLallung der baul iche11 

Dachform : 
Daclme i gung: 
Dachdeckung: 
Traufe: 
Orlgang: 
D<1chg<"1uhcn: 

Trau r SC i Li gC? Wandhöhe: 

Anlagen: 

Sa tle J dc1ch 
25°-35° für Haupt- und Nebengebäude 
Ziege] naturrol 
max. 80 cm übersLand 
max. 80 cm überstand 
7.Ulässig b;s zu einer Kniestockhöhe 
von max. . 2 m und ab einer Dachnei-
gung von mind. 30° . Pro Dachfläche 
max. 2 Gauben, min<l. 2.50m vom Orlgang 
entfernL. 
Fensterbre,·e µro t.,c1uuc 1ax. 1 . 2 m 
Die Gaube mu ein steh :-Jes Foru1aL 
!1;:i.ben. 
BergseiL.g ni ht über 5. 10 m über 
na Lü rl i cl em Ge I ände . 
ral seitig crh .. h sich die Lrauf-
sei tige Wandhöle um das Maß des sicht
baren Unlergescl 3es (Kel lcrges hoß) 
Bei Gar,1gen und •1deren untergeordneten 
eingeschossigen aulicben Anlagen 
max . 3 . üOm über Lürlichem Ge Linde . 
Sichtbar abgeselz e Sockel sind un
~ul~ssig , der Anstrici ist im gleichen 
Farblon wie die Fassa e auszuführen . 



J. 2. 2 c;c1ragen und L be 1gel ~ude: 

Gar .1gen u11d Nebc11geb:iuclc sind dem Hauptgebäude anzupassen. 
An der Grcn7.e ?.us;-mrnen geh;mle G;-iragen sind einheitlich zu 
gesla]Len. 
Kellergarngen sind unzulässig. 
Garagen und Nebengehiiude sind nur innerhalb dc-r im Bebauungsp1an 
feslgcscl?.Lcn FU1chen, oder der sonstigen überbaubaren Flächen 
zu1ässig. 
Zwischen G,1rngenlor und öffenLl icher Verkehrsfläcbe muß ein Ab
stmxl von mincJesLcns 5.00 m als SLe] lplaLz bzw. Stauraum zur 
SLrc:1ßc hi11, nfrliL ci11gc?.tiunL, freigehalten werden. 
l n diesem l~cre i c11 ist cnLJ ang der Grundstücksgrenze in Ver] ä11ger
ung der Grcn✓,bcbc1uung ein 50 cm hreiler Grünstreifen c1nzulegen. 

1. 2. 3 PKW-Stellplätze und Garagenvorplätze 
Für nicht überdachte PKW-Stellplatze und Garagenvorplätze sind nur folgende Beläge zulässig: 
Wasserdurchläss1ge Pflasterbeläge mit Rasenfugen, Schotterrasen, wassergebundene Decke. 
Anzahl der Stellplätze: - bei Gebäuden bis 2 WE 2 Stellplätze / WE, 

- bei Gebäuden mit mehr als 2 WE: 1.5 Stellplätze/ WE, 
- bei ungerader Zahl sind die Stellplätze aufzurunden. 

l. 2. 4 Einfriedungen-
Straßenseitig sind lebende Einfriedungen (Hecken) aus standortgerechten, einheimischen 
Gehölzen und senkrechte Holzlattenzäune mit einer Höhe von max. 1.00 m zulässig 
Auf Sockel sollte möglichst verzichtet werden, max. zulässige Höhe : 15 cm. 
Empfehlung · Bei Vorgärten ohne festgesetztem Einfnedungsverbot sollte ebenfalls 
eine private Grünfläche zwischen Straße und Einfriedung belassen werden. 

1. 2. 5 SLüL7Jllauen1: 

1. 2. 6 

J • 2. 7 

1. 3 

l. . 1 

SLOL7JTI'1uern an den CnmdsLücksgrenzen sind un7.u1ässig. 
SlüL7.mauen1 im u11m i Llc 1 baren llausumf e td sind auf eine lliihc von 
mnx. U.80 111 bcgrcn?.I. 

~~ i ng~ir1ge_: 

UiC' lln11~;ci11g:inl=~C' dürfen 11mxim;-il /45 cm über dem nalürl icl1cn Celände 
oder der vo11 der Cc11clirnigungsbehörde f esLge1egLen CeL::indcoberkante 
l i Cf.!,<'Tl. 

Ce l arnlc: 

711 jC'dcm Bm1nnlr:ig si11rl 7.1,\'Ci CeLindesdmiLLe cin7.ureichcn, die 1m 
t\11schlu8 7.Ur SLr;1f.~c, clie lli;henlage des Fingangs und den ge
pLmLcn Ccl:irnlcvcrl;::iuf m,f dem CrundsLück mit L\nhincJung an die 
il:ic hhargrundsLiickc c!:irsle l l cn. 
Der 1irsp1iinglicl1P (;el:inclevor];.:i_uf isl ebenLills dar;;~usLcl]c,11. 
Der fRreich ~ • .Jisc!iP11 Straße und Cebäucle darf bis r.1uf :~Lrnßcn
nivenu m1fgrfüllt wcrdC'11. 
t\nsnnstrn ,:;ind CPl:i11<le:inder1mgen von lll€hr r1Js 50 cm llöhen1mtc,r
scliic·r\ 1111,·11J:issip. !),il,r•i :;i11d scli.1rfe ßöschungsk,:1n cn ;;,:11 vc•rrry,jden. 

( 1\Üt!ORl.Ji Jl 'Ul; 

c :=a aß-



1. J. 2 

l . 3. J 

1 . 3 .1~ 

1. J. 5 

1. 3. 6 

~d1uL7'.... und _l'f l~J-!,C l1!-'r (~chö I zc: 

llcr durch 11 l ;nm.' i c·licn r es l gese L7.te Bes Land an Gehölzen un<l 
die Ncupfl,111~·11111~c11 1.;irnl ,.u pflegen un<l vor ßeschiidjgungen zu 
sclii.'tl;~C'll. 11ic lllN lHYl(1 "l'f l[lll7,en Pflanzarbeilen" ist zugrunde 
;;:t: 1 cgc11. 
\✓:ilirellll der l\.·1t111r1f~11nl1111c11 gi 1 L die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, 
!'fL1t1,·.hcsL:illllr'11 111HI Vcgl'lnl irn1sfl.:=iclicn bei ßalllnaßnalmien". 
FLir ;il]c im Ccllu11g~;lic'1cicli des Bcbt1uu11gsp]anes vorhandenen füiu
mc i~;t llir' ,',1'~;:11111(' I„l;i(·l1c' l111lc·rl1nlb der fü.nnnkrone dtJuerha[L vor 
Vcrdi<'l111111g, l~('f:ilirc'11. /\lil;11~c111 von tlalerial urnJ Ei11<lringe11 vrn1 
pf"l.111i·c'11:;('J1;irll it-l1<'11 :;1<,I lcn ;.,·11 sichc'rtl. 

'.~cliuL;.: de:; ()] 1r'1 l1<itll'11~;: 

l·T1r /\hl r:i,r,, l.:11',r'11111g 111Hl 1:i11h;iu von Oberboden gilt die DlN 18YJ5 
"Budc11:11h<'il('ll fiir vq~C'tnl i011!:Lcclmiscl1e Zwecke". 

l'i_li1.!_0_!l~i I pu11k t : 

llif' v(lq1,c'!~cl11 ir·lH'lH' l~<'Jlf ];nm111g muf3 in der unrniLLelbar au[ die 
l•crl igstel 111111\ <11,1· (:cl):i11dC' unrl Slraf1en/Wcgc folgende PfJan;-:pct iode 
c d ( 1 l p,c 11. 

Be [l r· J iltl7.l111P,C'll: 
-- --- - -

/\ur je 75() lll 7 <lcr Cc'1~:111il E',rt111dsUiC'ksfl~iclie jst. mindeslens C'lfl 1; 11011 

slm1dc)r! gc'111'il.~c·1. l1r•i111i!:<·l1cr /\1 t. 7.U pfla117.C'll. 

l)ic fü,]c-11111!111:wli111w, de'!; "l\:1yc'r. ;~tc1c1ls111inisLcriu111 r-t.ir Lmdesc'tli',✓ il'k

lu11g t1rnl lhm,1c'l l r 1 :ip,c•r1" vrn1 ll .0(>. 1g7(J über die Cefährdung vrn1 
!(irnlc111 <h11C'l1 /1,ifl igr• l'l ln1v.c11 (IJJMBI Nr. 7/8 vom 27.0G.]91(>) 
i)"\✓• clc1<'11 }'\vc'i ls 1H'111":I<' Fn!:sung, isL 7,u beachLen. 
l·\ir :il lc cl111·cli l'L111;c•i( ll('fl rC'sLgescl 7,Len neu zu µ[lanzernlcr1 f1'1ume 
gi 11: 
- es si11d lllll' J,;nil1h:i11111C' 7ul/issig 
- h1lllt ][111higr' 1,·,111nr'11 1111,I 'l rn11 -,rfnl'mcn E:d11d nichL zuJ.:=issig 

, , r 1 : 111 ~-: 1 i s I c : 

1.3.(J.l llic' ]'1 iv:1lr'11 C:1i·111 111HI 11r'if l:i('l1r•11 sir1d mil l1ncl1stä11rnigen ()lisl
gc,!1iil ✓-e'tl "11 l>c11f ];111 r'll, ... 11<it.7I id1 sind Bälnne 11c1ch Lisle 1 lllt•p: ich. 

l.3.6.2 l'fL11r,l islc' fiir clic' iif f<,nl l icl1c11 FLicl1cn (Lisle]) 

/\cc r psc11dn p L1 t n, 111~: 
C:,1 r ]l j 11\ I '; ] l(' 1 U f \ 1 !, 
F,1r,t IS ~ i 111;11 ic;1 

/\ l n11!, P, l 111 i t In:~;1 
Fr[lxi111..1s excelsiClr 
(~ 1c rc11s n i\iu r 
({1-IC'fTI IS )lC'I l ;1c;1 
:~;i I j X r1 ] J 1;1 
l'yn1s cc11mn111i~ 
M:1 l I1s '.~ i 1 vcs I r i :~ 
!'1 111 ll 1~; p:1t 11 l!~ 
'.~n1l 111•: ;i1wIIp;11 i:1 

- ncrgnhorn 
- l ln inbuche 
- R0Lbuc\1e 
- ~;chwarzerle 
- f~sche 
- SLieleiche 
- Tr aubcne i cl 1e 
- Si lberweic.le 
- Wi 1 Jb i rne 

\✓i JcJ,ipfcl 
- 'I raubc11kirsche 

l·,I ,c, rescl 1c 



(:('} 111', <;;11w11i11c ' 1 

C:< ,r v I w ; n \1(' 1 hin 
< ·1 :1t.ll' r ',11 1; 1'1< '11 ,, •• , 11 1 

l ', 11 ( 11 l \' llll 1'.; ( ' 11 l r 11 l.1( ' 11'.~ 

l , ii•,11'~l1t1111 v11lg ·11c 

I '1 111111s '.; 11 i, H 11; ·1 

1·'. c 1~; ; 1 c : 111 i, 1·1 

'. ~n lix v i111i1nl i r; 
: ' ; 1 1 i '{ < · i 111 1 r ' ·1 

S . 1111l,11( ' 11S lll f, 1 1 

); ; 1111! >I 11 1 ts r ; wr •111n! : · 1 

Vili,111111111 c11111l11 1
, 

Fr;qit.ln ;1 l 111 ,,; 

: : -,, 1 i 11p ;1, '.;r11 1 r ' l 1 

l ' olh;il 1 i·1 f\111 ; 1lii I i !; 

] )( ' 111 , ·. j ; 1 , '. ; , ll 1 r 11 

\ vc, i z'.' , 1 : 1 , '. • n r 1 <, 1 1 

11 l i 1 ; 1rl, , l 111J11•;, '. 'r)) f r •11 

- 11,n-L r i cge 1 
- l l;1sc 11111f.~ 

- F i ni : r i I fr I iger Weißdorn 
- 11 r ·i1 IC'llliOLcl1cn 
- l.igust er 
- Sd1lcl1c 

- l lrn 1di, r r1sc 
- Vorl>WL' idc1 

- C t'ilUWC' i dC' 
- Schwar 7Cr llo 1 unJer 

·r rm1bcnho I umler · 
- W.:1sscr-Sclmeebal J 
- Fm11 Li,11 rrn 

- F 1 i C'Jcr 
- Volkwit;,,ie 
- [)ct 1L 7, i e 
- \vc i ge ] i l' 
- Plei1c11slrauch 

J .J.(1. 'i [~lr 1
( 1 ('l jlll ' lll' '. ( ' 11: 

1.4. 

11 · ,11! ;< ,J:i,vln, l\ •qi,rilcn. l '· 111IT' ' li'i i ;(r' 1111d 7,;illlll' sollen, SOvll'iL 111i">gljch, 
II l i 1 1 1 r ' 1 1 < ' t 1 ,f ] ; I 11 „ r ' 11 1 1( ')', l i 'i 1 1' ': '(' l r 1c' 11 . 

HINWEIS ZUR ELEKTRISCHEN ERSCHLIESSUNG 

Die Ansc'llusse der einzelnen Wohngebäude erfo lgen mit Erdkabe 
Be, der Errichtung der Bauten sind Kabele,nfuhrungen vorzusehen 
Auskunft uber Anordnung und Große der E1nfuhrungen erteilt die 
Bezirksstelle Deggendorf, Am Waffenhammer 1, 94469 Deggendorf, 
Tel -Nr 0991 /21270 

Um dIe Kabelver1egungsarbe1ten m,t dem Beginn der Erschl1eßungs
maßnahmen zu koordin ieren . 1st die OBAG-Bez1rksstelle mindestens 
drei Monate vorher zu verstand1gen. 

0,e gultigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik und Elektrotechnik für elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel (VBG 4) und die dann aufgefuhrten VDE-Bestimmungen 
sind einzuhalten Nahere Auskunfte daruber erhalten Sie von der 
OBAG-Bez1rksstelle Deggendorf. 

Das .Merkblatt uber Baumstandorte und untenrd1sche Ver- und Ent
sorgungsanlagen·, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft 
fur Straßen- und Verkehrswesen 1st zu beachten 

Der Beginn aller Baumaßnahmen dazu gehor-t auch das Pflanzen 
von Baume'"' und Strauchem, st der OBAG-Bez1rksstelle rechtzeitig zu melden. 

1.5 HINWEIS ZUM DENKMALSCHUTZGESETZ 

Bei der Durchführung von Erdarbeiten eventuell zu Tage kommende Keramik-, Metall
oder Knochenfunde sind umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege Archäologische Außenstelle Landshut zu melden. 
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2. ZEICHENEl<KLAl<UNG FUf< 01 E 

PLANL ICHE FESTSETZUNGEN 

/\lt f' DIJ{ -

@ 

tli\ß {)l·I 

0 

l\;\llUC!WN NV1;-:11Nc.; 
-- --

/\1 lp,rn1eincs Woh11gcliiet nach ~ 4 BauNVO 

1\/\l 11,1 Clll ,;J IJLfl ZlllJ<; 
-

M;1x. Lnlgcschoß und Dachgeschoß als Voll
geschor~ w I äss i g. UG als Vol lgeschoss nicht zulässig . 
MiLtelstrich = llauptfirslrichlung 
GRZ 0.4 ; GFZ - 0. 8 
sowC'il sich nichl aus anderen Festsetzungen 
geringere Werte ergeben . 

(;•,r·1pp11 rxlvr andere untergeordnete einge
schnss i ge Nebenanlagen . 
tli l 1 (' 1 sl r i eh = llauptf irslrichlung 

Offene Bauwe is e, 
die Abstandsflächen regeln sich nach Art. 6 BayBO. 

F\nuf ren7.e 

2 .11 vrni-1 111~ 1 , .ri< :111 n 

) .t1 . 1 ------- Sl rnl,lenl,cgrenzungslinie 

2 .11. ,' iittr 11L 1 i l'l1c Str1ßenverkehrsfHiche 

Sicht Jrc ieck : 1 inerhalb von Sichldre1ecken 
darf die Sicht ab 1.00 m über Slraßenober
kanlc• nicht beliinderl werden. 



2.4.S 

L[) 

..:. 

L!) 

M 

2. 5 (JZÜNl„I ,i\Cl l[N 

2. S. 1 

2.).2 

2. '.:>. 3 

0 

Offentl iche Erschl ießungsstraße mit Geh-
weg und Ausweichf1äche, Maßangebe in Metern. 

UffenL1icher Gehweg 

UffenLlichc Grünfläche 

Privntc (;rih1flÄchc mit r.infriedungsvcrbc1t 

Nc1 q1f 1 ;m7,u11gen von sumdortgerechlen Bäumen 
und Slr:iucllcrn (gern. Pflanzlisle 1 . 3 . 6) 

Zu crlw I tencler füiurn- und Straucbbeslaml , 
n1fümgahe in Metern. 

2. 6 SONSTJ GE PU\NZE l CHLN 

2. h. l 

2.6.2 

7.. G .I+ 

2.G.5 

----

•••••••••• 
• • • • 

• • . 
• 

• • • • • • • • • • 

c:n:n7P clcs rfünn1 ichcn Gel tungsbereicllcs des 
Behmnmgspl ane.s. 

c;,1rzigcn rni L Zuf ahrl rn P[ei lrichtung 

Vorscl1lng ti_ir die ·1eilung der Grundstücke 
im !Z:ilimcn l·inC'r ,Q,l'nrdnelen städteb3ul iclicn 
l·~nf wi ck] 11ng. 

durcligchC'ndc Nurncricnmg dc>r i'arzol h n 

lhngrer17.1111g vc1n ~~lnclll'll mil Bindung für Bepfl ·mz
t mgC'n: h i 0 r fU r d i c Erh;i l Lung von Bfünix.'n 1111d 
Sl 1 "1 1l l10111. sowie vori Gew:issern . 



3. 1 

503/8 

-

3. HINWEISE 

1,· 111 r~ UicksgrC'nze 

l',,";I ('l1c11c1cs \✓c1lmßebfü1de 
([li!lclsLricl1-= FirsLricht.W1g) 

1 :, "; t ('11r'11<k's Ndlengchäude 
(' 1 i 1 ! 0 l f;L t i cli = Fj rsLrichtung) 
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1. 

2. 

3. 

.. , .. 

4. 

4.1 

4.2 

Raumordnung und Landesplanung 

Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung sind 

für die Aufstellung des Bebauungsplanes 

,,An der Karl-Kufner-Straße" nicht bekannt. 

Kommunale Entwicklungsplanung 
' 

Eine Kommunale Entwicklungsplanung besteht nicht·. 

Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Mischgebiet 

ausgewiesen. 

Der Flächennutzungsplan wird entsprechend den Fest

setzungen im Bebauungsplan dahingehend geändert, 

daß die Flä6he die im Geltungsb~reich 

„An der Karl-Kufner-Straße" liegt, als Wohnbaufläche 

ausgewiesen wird. 

Da der Bebauungsplan der Deckung eines dringenden 

Wohnbedarfs der Bevölkerung und der geordneten 

städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets dient, 

ist der Flächennutzungsplan gemäß 

BauGB-MaßnahmenG §1 Abs.2 im Wege 

der Berichtig~ng anzupassen. 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Lage und Größe 

Das Planungsgebiet liegt nördlich des Ortskerns von 

Metten zwischen einem Weiher im Norden und der Karl

Kufner-Straße im Süden. 

Im Osten und Westen schließt überwiegend Wohnbebauung 

an das Plangebiet an. 

Das Plangebiet besteht aus 10 Parzellen, von denen 

5 bereits bebaut sind. 

Topographische Verhältnisse 

Das Planungsgebiet fällt von der Karl Kufner-Straße nach 

Norden in Richtung Weiher. 

Im Anschluß an die Karl-Kufner-Straße ist das Gelände 

leicht geneigt, im weiteren Verlauf beträgt das Gefälle 

im Mittel 10%. 

Die unbebauten Flächen bestehen aus einer Wiese . . 

Am Weiherrand befindet sich ein 6-9m breiter Gehölz

streifen. 
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(Fortsetzung 4~2) 

4.3 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.5.1 

.. , .. 

5.5.2 

5.5.3 

5.5.4 

Im östlichen bereits bebauten Bereich besteht das 

Planungsgebiet aus angelegten Gärten. 

Grundstücksverhältnisse 
. . 

Die unbebauten Grundstücke innerhalb des Geltungsbe-

reiches befinden sich im Eigentum der Gemeinde. 

Planung und Gegebenheiten 

Art und Maß der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet WA 

Das Maß der baulichen Nutzung beträgt 

GRZ 0.4 und GFZ 0. 8. 

Gemeinbedarf 

entfällt 

Sport- und Spielanlagen 

entfällt • 

Sondernutzungen 

entfällt 

Verkehr 

überörtlicher Verkehr 

Klassifizierte Straßen berühren das Planungsgebiet 

nicht. 

Örtlicher Verkehr 

Das Planungsgebiet soll an die Karl-Kufner-Straße 

angebunden werden. 

Eine schmale Stichstraße mit Gehweg als Ausweich

möglichkeit und Wendeplatz erschließt sämtliche 

Parzellen. 

Schienenverkehr 

entfällt 

Personnennahverkehr 

Busanbindungen sind im Ortskern vorhanden. 

3 



.. , .. 

5.6 

5.6.1 

5.6.2 

5.6.3 

5.6.4 

5.6.5 

5.7 

5.7.1 

5.7.2 

5. 8 

5.9 

5.9.1 

... , .. 
5.9.2 

Versorgung 

Trink- und Brauchwasser 

Die Wasserversorgung läßt sich durch Anbindung an 

das bestehende Netz durchführen. 

Elektroversorgung 

Die elektrische Versorgung läßt sich durch Anbindung an 

das bestehende Netz der OBAG durchführen. 

Gasversorgung 

entfällt 

Fernwärme 

entfällt 

Post und Fernmeldeanlagen 

Die Versorgung mit Post und Fernmeldeleitungen läßt 

sich durch Anbindung an das bestehende Netz durchführen. 

Entsorgung 

Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung läßt sich durch Anbindung an das 

bestehende Kanalnetz durchführen. 

Der Anschluß des Baugebiets an die öffentliche Klär

anlage ist somit gegeben. 

Abfallbeseitigung 

Der Markt Metten ist Mitglied des Zweckverbandes 

Abfallwirtschaft Donau-Wald (ZAW). Die Müllabfuhr ist 

somit gesichert. 

Grünflächen 

Öffentliche und private Grünflächen sind im Bebauungs

plan der jeweiligen Situation entsprechend dargestellt. 

Wasserwirtschaft 

Wasserflächen 

entfällt 

Hochwasser 

entfällt 
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5. 9-. 3 

5.9.4 

5.10 

5.10.1 

5.10.2 

' 1 •• 

5.11 

5.11.1 

Grundwasser 

entfällt 

Schutzgebiete 

entfällt 

Landwirtschaft und Wald 

Landwirtschaft 

entfällt 

Wald 

entfällt 

Umweltschutz 

Immisionsschutz 

Die Anbindung des Planungsbebietes erfolgt über eine 

reine Anliegerstraße, die das zusätzliche Verkehrs

aufkommen aufnehmen kann und von der keine das 

Planungsgebiet beeinträchtigende Lärmbelästigung 

zu erwarten ist. 

Außer gleichartiger Wohnbebauung grenzt im Westen 

auf Fl.-Nr. 487/8 ein zwischenzeitlich eingestellter 

Galvanikbetrieb an das Planungsgebiet. 

Da im Bereich der ehemaligen Galvanik eine erhebliche 

Bodenverunreinigung mit Schwermetallen festgestellt 

wurde, erfolgte in der angrenzenden Grundstücksfläche 

Fl.-Nr. 488/2 des Planungsgebietes eine Boden

untersuchung, mit dem Ergebnis einer nutzungs

spezifischen Schadstoffbelastung. 

Die im Planungsbereich festgestellte Kontaminierung 

ist flächenmäßig abzugrenzen, der belastete Boden ist 

auszutauschen und nach den einschlägigen Richtlinien 

durch eine geeignete Firma, ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Die Durchführung der Maßnahmen hat der Verursacher auf 

seine Kosten vornehmen zu lassen. 
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(5.11.1 Fortsetzung) .. 

5.12 

5.12.1 

5.13 

5.14 

Nach Stellungnahme des Gesundheitsamtes vom 29.05.95 ist 

die Durchführung der oben genannten Maßnahmen aus ge

sundheitlicher Sicht und auch wegen evtl. Spätfolgen 

(Gartenbewirtschaftung) erforderlich. 

Nach Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes vom 

29.05.95 steht in Anbetracht der hydrogeologischen 

Situation und sämtlicher vorgelegten Untersuchungser

gebnisse einer Ausweisung als Baugebiet aus wasserwirt

schaftlicher Sicht, nach Durchführung der oben genannten 

Maßnahmen, nichts entgegen. 

Natur- und Landschaftsschutz 

Am Südufer des Weihers - zugleich nördliche Be- . 

grenzung des Baugebietes - stockt ein ökologisch 

sehr wertvoller Baumbestand, der sich u.a. aus Eichen, 

Erlen, Haselnuß, einzelne Ahorne, etc. zusammensetzt. 

Dieser Baumbestand wurde in der Fortschreibung der 

Biotopkartierung durch den Landkreis Deggendorf als 

schutzwürd~ges, zu sicherndes Biotop erhoben und ent

sprechend auch im Flächennutzungs-/Landschaftsplan 

des Marktes Metten dargestellt. 

Grilnordnung 

Der Gehölzstreifen am Südufer des Weihers soll er

halten werden. 

Beschädigungen oder Beeinträchtigungen sollen ver

mieden werden. 

Grünordnerische Festsetzungen sind in den Bebauungs

plan-Festsetzungen ausreichend berücksichtigt. 

Aufschüttungen/Abgrabungen 

entfällt 

Denkmalschutz 

entfällt 
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6. 

6.1 

städtebauliche Zielsetzung 

Vorbemerkungen 

Der Bebauungsplan wurde aus dem Flächennutzungsplan des 

Marktes Metten entwickelt. 

Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Mischgebiet 

ausgewiesen. 

Der Flächennutzungsplan wird entsprechend den 

Festsetzungen im Bebauungsplan dahingehend geändert, daß 

die Fläche die im Geltungsbereich des Bebauungsp.lanes 

"An der Karl-Kufner-Straße" liegt, von einem Mischgebiet 

in Wohnbaufläche geändert wird. 

6.2. Anlaß der Planung 

6.3 

6.4 

Der Markt Metten konnte die unbebauten im Geltungsbe

reich des Bebauungsplanes liegenden Grundstücke 

erwerben. 

Eine Nachfrage nach bebaubaren Grundstücken bzw. 

Wohnungen ist in Metten vorhanden. 

Planungsziele 

Im Markt Metten besteht ein dringender Bedarf an Wohn

bauflächen. 

Durch die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes, mit 

einer der Lage am Ortskern angemessenen Bebauung, soll 

diesem Bedarf entsprochen werden. 

Darüber hinaus soll der Bebauungsplan die unbebauten 

Parzellen einer geordneten, der umliegenden Bebauung 

entsprechenden Wohnbebauung zuführen. 

Flächenbilanz 

Geltungsbereich 

Verkehrsflächen 

Karl-Kufner-Str. 
anteilig 

Stichstraße mit 
Wendeplatz und 
öffentl. Gehweg 

Summe Verkehrsfläche 

Nettobauland 

ca. 7195 m2 

ca. 140 m2 

ca. 700 m2 

ca. 840 m2 

ca. 6355 m 
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7. 

7 .1. 

8. 

9. 

9.1 

Kosten und Finanzierung 

Erschließungs kosten 
Überschlägige Ermittlung 

Grunderwerb 
ca 700 m2 x 25.--DM/m 2 = 

Straßenbaukosten 
ca 125 lfm x 350.--DM/lfm = 

Vermessungskosten = 

Straßenentwässerung 
ca 125 lfm x 250.--DM/lfm x - 25% = 

Straßenbeleuchtung 

Ingenieurkosten 

Gesamtkosten 

aufgerundet 

abzügl. 10% Gemeindeanteil = 

ca 

ca 

ca 

ca 

ca 

ca 

ca 

ca umlagefähiger Erschließungsaufwand 

Erschließungsbeitrag je m2 Grundstücksfläche: 

17500.--DM 

50000.--DM 

10000.--DM 

10000.--,-DM 

10000.--DM 

11000.--DM 

108500.--DM 

110000.--DM 

11000.--DM 

99000.--DM 

ca 99000.--DM: 6305 m2 = 15.70DM 

Nachfolgelasten 

Dem Markt Metten entstehen durch die Bebauung des Plan

ungsgebietes voraussichtlich keine Folgelasten. 

Es sind ausreichende Kapazitäten bei Kindergärten, 

Schulen und Sporteinrichtungen in nächster Umgebung 

vorhanden 

Verfahrensablauf 

Aufstellung 

Der Markt Metten beschloß am 26.05.92 die Aufstellung 

eines Bebauungsplanes für die Grundstücke 

Fl.-Nr. 488;· 488/2, 488/3, 488/4, 488/5, 488/6, 488/7 

und 488/8 der Gemarkung Metten. 
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9.2 

• 

9.3 

4 •• , 1• 

9. 4. 

9.5 

9.6 

9.7 

Billigung des Vorentwurfes 

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes „An der Karl-.Kufner

Straße vom 17.07.92 wurde mit Beschluß des Marktrates 

vom 04.08.92 gebilligt. 

Vorgezogene Bürgerbeteiligung 

Der Markt hat in der Zeit vom 22.09.92 bis 10.11.92 die 

vorgezogenß .Bürgerbeteiligung durchgeführt und am 

15.10.92 Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 

gegeben. 

Fachstellenanhörung 

Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 

22.09.92 am Aufstellungsverfahren beteiligt. 

Behandlung der Ergebnisse der Fachstellenanhörung (TöB) 
und der Beteiligung der Bürger 

In der Sitzung des Marktrates am 14.02.95 

wurden die öffentlichen und privaten Belange gegen

einander und untereinander gerecht abgewogen. 

Billigung des Entwurfes 

Der Entwurf des Bebauungsplanes „An der Karl-Kufner

Straße" vom 03.02.95 in der Fassung vom 14.02.95 wurde 

mit Beschluß des Marktrates Metten vom 14.02.95 

gebilligt. 

Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes „An der Karl-Kufner

Straße" vom 03.02.95 in der Fassung vom 14.02.95 mit 

seiner Begründung wurde 

gemäß§ 3 Abs. 2 Bau GB vom 28.02.95 bis 31.03.95 

öffentlich ausgelegt. 

Ort und Zeit der Auslegung wurde am 20.02.95 orts

üblich bekannt gemacht. 

9 



' 

9.8 

9.9 

9.10 

Planung: 

Fachstellenanhörung 

Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben 

vorn 20.02.95 am A~fstellungsverfahren beteiligt. 

Behandl ung der Ergebnisse der Fachstellen
anhörung (TöB) und de r öffentl i chen Auslegung 

In der Sitzung des Marktrates am 30.05.95 wurden die 
eingegangenen Bedenken und Anregungen behandelt, wobei 
die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander abgewogen wurden. 

Satzung 

Der Marktrat Metten hat mit Beschluß vorn 30.05.95 den 
Bebauungsplan uAn der Karl-Kufner-Straße" 
vorn 22.05.95 in der Fassung vorn 30.05.95 mit seiner 
Begründung als Satzung beschlossen. 

Deggendorf, den 03.02.95 in der Fassung vorn 14.02.95 
, den 22.05.95 in der Fassung vom 30 . 05.95 

,. ' I •• 

R. SCHMID ARCHITEKT 

Bahnhofstr. 26, 94469 Deggendorf 
Tel.: 0991/33418, Fax.: 0991/31244 
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